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Nr. 1 gibt die Zusammensetzung des Grundkapitals de r Gesellschaft an. Es gibt keine 
verschiedenen Gattungen:  
 
Das Grundkapital der Gesellschaft betrug am 31.12.2009 unverändert gegenüber dem 
Bilanzstichtag des Vorjahres 1.277.288,00 EUR, eingeteilt in 1.277.288 stimmberechtigte 
Inhaberstückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR.  
 
 
Nr. 2 Beschränkungen bezüglich Stimmrechten und Übe rtragungen bestehen nicht.  
 
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, auch wenn sie 
sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben können, sind der Gesellschaft 
nicht bekannt. Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.  
 
 
Nr. 3 Stimmrechtsüberschreitungen von 10% des Aktie nkapitals:  
 

• Frau Petra Bauersachs, Koblenz (Vorstandsvorsitzende) hält bezogen zum Stichtag 
23,42 % der Stimmrechte. 

 
• Herr Guido Ciburski, Koblenz (Vorstand) hält bezogen zum Stichtag 23,42 % der 

Stimmrechte. 
 
 
Nr. 4 und 5 stellen klar, dass jede Aktie ein Stimm recht gewährt und keine 
Ausnahmen, Sonderrechte oder Kontrollbefugnisse exi stieren:  
 
Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen, liegen nicht vor. Es gibt keine besondere 
Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben. 
 
 
Nr. 6 nennt die gesetzlichen Vorschriften und Besti mmungen der Satzung über die 
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstan des sowie die Änderung der 
Satzung:  
 
Die Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands erfolgt ausschließlich nach 
§§ 84, 85 AktG. Eine abweichende oder ergänzende Satzungsregelung besteht nicht. 
 
Satzungsänderungen folgen den Regelungen des § 133 und der §§ 179 ff. AktG. 
 
 
Nr. 7 gibt die die Befugnisse des Vorstands insbeso ndere hinsichtlich der Möglichkeit, 
Aktien auszugeben oder zurückzukaufen an:  



 
Der Vorstand ist derzeit nicht berechtigt, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen. 
 
 
Nr. 8 gibt an, ob wesentliche Vereinbarungen der Ge sellschaft, die unter der 
Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Über nahmeangebots stehen:  
 
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter den Bedingungen eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots oder aus anderen Gründen stehen, 
bestehen nicht.  
 
 
Nr. 9 gibt an, ob Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall 
eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vor stands oder Arbeitnehmern 
getroffen worden sind:  
 
Es wurden keine Entschädigungsvereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstands oder 
Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots getroffen.  
 
 
Internes Kontrollsystem und Risikomanagement der Ge sellschaft  
 

Risikomanagementsystem 

Vorstand und Aufsichtsrat überwachen die Risiken der Gesellschaft und treffen Maßnahmen, 
um das entsprechende Risiko zu ermitteln, zu bewerten und zu bewältigen bzw. dessen 
Auswirkungen zu reduzieren. 

Das Risikomanagementsystem ist wegen der Größe und Überschaubarkeit unseres 
Unternehmens und der Geschäftstätigkeit nicht formalisiert ausgestaltet. Wir als Vorstand 
kennen und überwachen die Risiken fortlaufend. 

Es bestehen keine Risiken aus offenen Forderungen aus Leistungen, da die Zahlung des 
Kunden laufend überwacht wird. 

 
 
 
Koblenz 28. Januar 2011 
Der Vorstand 


